
Aufnahmeantrag Marine Verein Wangen 1926 eV.

Hiermit beantrage ich/beantragen wir die Aufnahme in den Marine Verein Wangen 1926 eV.

o als Jugendmitglied (ohne Probezeit und Umlagen)
o als Fördermitglied (passiv, ohne Probezeit und Umlagen)
o als aktives Mitglied
o in die Familienmitgliedschaft

Name Vorname Beruf

weitere Familienmitglieder mit Namen und Geb.-Datum

PLZ Wohnort

Straße Telefon

Geb.-Datum Email-Adresse

Jahres-Mitgliedsbeiträge
Jugendmitgliedschaft bis 18 Jahre und Jungmitgliedschaft bis 21 Jahre 45.- €
Fördermitgliedschaft 50.- €
aktive Mitgliedschaft ab 21 Jahre 95.- €
Partnermitgliedschaft 140.- €
Familienmitgliedschaft klein = Eltern + 1 Kind (Jugend-/Jungmitglied) 160.- €
Familienmitgliedschaft groß = Eltern + mehrere Kinder (Jugend-/Jungmitglieder) 180.- €
Bauumlage (einmalig) 100.- €
Stegumlage (einmalig) 100.- €

Die Bootsliegeplatzvereinbarung habe ich erhalten!

Datum Unterschrift

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften
Hiermit ermächtige ich den Marine Verein Wangen 1926 e.V. widerruflich, die von mir zu
entrichtenden Gebühren bei Fälligkeit von meinem Girokonto per Lastschrift einzuziehen.

IBAN BIC bei Kreditinstitut

Die erste Segelsaison gilt als Probezeit, danach kann die Mitgliedschaft von beiden Seiten ohne Angaben von 
Gründen schriftlich beendet werden. Mitgliedsbeiträge sind sofort fällig, Umlagen erst nach der Probezeit. Bei 
Eintritt vor dem 1. September ist der ganze Jahresbeitrag, bei Eintritt ab dem 1. September ist 1/3 des Jahres-
beitrages fällig. Während der Probezeit hat das Neumitglied die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Vollmit-  
glied, lediglich das Wahlrecht beginnt erst nach der endgültigen Aufnahme in den Verein. Der Wechsel von der 
Jugend in die Aktivgruppe erfolgt automatisch zum 1.Januar des Jahres, in dem das Mitglied seinen 21. Geburts- 
tag feiert. Bei dem Wechsel entstehen keine Umlagekosten, eine passive Mitgliedschaft muß schriftlich beantragt 
werden. Zwischen dem 18. und dem 21. Lebensjahr zählt das Mitglied als Jungmitglied. Es ist somit gemäß der 
Satzung ein aktives Mitglied, bezahlt aber noch die gleichen Gebühren wie ein Jugendmitglied. Eine Änderung der 
Mitgliedschaft (von Aktiv zu Passiv, von Passiv zu Aktiv, Familienmitgliedschaft, Kündigung) muß immer schriftlich 
zum Ende eines Kalenderjahres mitgeteilt werden. Lediglich der Übergang von der Jugendgruppe in die 
Aktivgruppe erfolgt automatisch (siehe oben). Auf die Bonpflicht wird hingewiesen.

Ich erkenne hiermit die Satzung sowie die Beschlüsse der Vorstandschaft und der Mit-
gliederversammlung an.

Kontoinhaber

genaue Anschrift
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